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Info zu den Hygienemaßnahmen ab 25.04.2022  

(KMS vom 08., 21.und 27. 04.2022, Schreiben des RBS vom 12. Und 26.04.2022) 

 

Liebe Studierende und Kolleg*innen des AG, 
 

laut o.g. Schreiben gelten ab 25.04.2022 folgende Hygieneregeln: 

 

Corona-Tests 

Ab 01.05.2022 entfallen die regelmäßigen Selbsttests sowie die 3G-Regel für das Betreten 

des Schulgebäudes. Es dürfen dann keine Tests mehr an Schüler*innen ausgegeben werden. 

 

In der ersten Woche nach den Osterferien wird noch dreimal wie bisher getestet.  

Für die Teilnahme an den Abiturprüfungen ist kein negativer Coronatest erforderlich. 

Hat sich jedoch ein Abiturient / eine Abiturientin nachweislich mit Corona infiziert, darf er/sie 

innerhalb des vorgeschriebenen Isolationszeitraums (s.u.) nicht an Prüfungen teilnehmen. 

 

Isolation im Fall einer Infektion 

Jede Person, die sich, nachgewiesen durch PCR-Test oder durch einen Poc-Antigen-

Schnelltest, mit Corona infiziert hat, muss sich für mindestens fünf Tage, gezählt ab dem Tag 

des Bekanntwerdens der Infektion, in Isolation begeben und darf diese nach fünf Tagen ohne 

weiteren Test verlassen, wenn er/sie seit mindestens 48 Stunden symptomfrei ist. 

Ist er/sie nicht symptomfrei, verlängert sich die Isolation so lange, bis er/sie mindestens 48 

Stunden symptomfrei ist, maximal auf 10 Tage. Eine Freitestung ist nicht mehr erforderlich. 

Es wird empfohlen, nach der Isolation für weitere fünf Tage eine FFP2-Maske zu tragen. 

Die Quarantäne für Kontaktpersonen entfällt. Infizierte Personen sollen aber ihre 

Kontaktpersonen über ihre Infektion informieren. Die Kontaktpersonen sollen vorsichtshalber 

für 5 Tage eine FFP2-Maske tragen, ihre Kontakte reduzieren und sich fünf Tage lang täglich 

testen. Diese Tests werden aber nicht von der Schule bereitgestellt. 

 

Masken und Lüften 

Bereits vor den Osterferien wurde die Maskenpflicht aufgehoben. Wir erneuern hiermit 

unsere dringende Bitte, der Empfehlung des Kulturministeriums zu folgen und 

weiterhin in Innenräumen auch während des Unterrichts und bei Prüfungen Masken zu 

tragen, um das Ansteckungsrisiko für die Mitstudierenden und für die Lehrkräfte zu 

verringern. Bei unserer geringen Zahl von Lehrkräften könnte ein Coronaausbruch im 

Kollegium die Durchführung des Abiturs und einen geregelten Unterrichtsbetrieb ernsthaft 

gefährden. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrer Entscheidung! 

Die Lehrkräfte werden gebeten, besonders sorgfältig auf ausreichendes Lüften mit weit 

geöffneten Fenstern und evtl. Türen zu achten. Während solcher intensiven Lüftungsphasen 

besteht wohl weniger Ansteckungsgefahr, wenn jemand kurz die Maske abnimmt.  

Auch Händewaschen und Abstandhalten sind wirksame Schutzmaßnahmen, die jede/er 

Einzelne ergreifen kann.  

 



 

 

Wir legen Ihnen allen die Hygieneempfehlungen des KM (siehe Extrablatt) dringend ans Herz 

und bedanken uns bei allen Studierenden und Kolleginnen und Kollegen für ihr 

verantwortungsbewusstes, solidarisches Verhalten. 

 

Eberhard Pflaum, Schulleiter   Dr. Dorothea Englert, Stellvertr. Schulleitung 


